	Die Hugenotten und das Edikt von Nantes



l Aus dem Edikt von Nantes (1598)
Mit diesem Edikt setzte Heinrich IV (1589-1610) den Religionskriegen in Frankreich (Hugenottenkriegen) nach 36 Jahren ein Ende.
6. Um keinen Anlass zu Unruhen und Streitig​keiten zwischen Unseren Untertanen bestehen zu lassen, haben Wir erlaubt und erlauben Wir den Anhängern der angeblich reformierten Re​ligion, in allen Städten und Ortschaften Unseres Königreichs und Ländern Unseres Machtbe​reichs zu leben und zu wohnen, ohne dass dort nach ihnen gesucht wird oder sie bedrückt und belästigt und gezwungen werden, etwas gegen ihr Gewissen zu tun.
14. Wir verbieten ausdrücklichst, die genannte Religion an Unserem Hofe und in Unserem Gefolge, ebenso wenig in Unserer Stadt Paris und in einem Umkreis von fünf Meilen außer​halb dieser Stadt auszuüben.
17. Wir verbieten allen Predigern, Professoren und anderen, die öffentlich auftreten, irgend​welche Worte, Reden und Äußerungen zu gebrauchen, die den Zweck haben, das Volk aufzuwiegeln; vielmehr haben Wir ihnen einge- schärft und schärfen Wir ihnen ein, sich zu mäßigen und sich bescheiden aufzuführen und nichts zu sagen, was nicht zur Belehrung und zur Erbauung der Zuhörer dienen kann.

18. Wir verbieten auch allen Unseren Unterta-
  nen, von welchem Rang und Stand sie immer seien, durch Gewalt oder Verführung Kinder von Anhängern der genannten Religion gegen den Willen ihrer Eltern wegzunehmen und sie in der katholischen, apostolischen und römi-
  sehen Kirche taufen oder konfirmieren zu las​sen.
20. Die Anhänger der genannten Religion sol​len auch die Feste der katholischen, apostoli​schen und römischen Kirche beobachten und
  halten, und sie können an diesen Festtagen weder arbeiten noch in offenen Läden verkau​fen oder zum Verkauf anstellen; ebenso können die Handwerker an den genannten Festtagen und an anderen verbotenen Tagen außerhalb
  ihrer Werkstätten und in geschlossenen Räu-

men und Häusern nicht arbeiten, in keinem Handwerk, dessen Geräusch draußen von den Vorübergehenden oder von den Nachbarn ge​hört werden kann.
22. Wir verordnen, dass kein Unterschied ge-: macht werde in Ansehung der genannten Reli​gion, wenn es gilt, Schüler in Universitäten, Kollegien und Schulen aufzunehmen, und eben​so wenig wenn es sich handelt um Kranke und Arme in Hospitälern und Krankenhäusern oder: um öffentliche Almosen.
27. Um Unsere Untertanen desto besser zu versöhnen, wie es unsere Absicht ist, und um künftig allen Klagen vorzubeugen, erklären Wir, dass alle die, welche sich zur genannten  angeblich reformierten Religion bekennen oder bekennen werden, fähig seien, inzuhaben und auszuüben alle öffentlichen Stellen, Würden, Ämter und Funktionen, seien sie königlich, herrschaftlich oder städtisch, in Unserem Kö​nigreich, Unseren Gebieten, Ländern und Herrschaften unseres Machtbereiches.
28. Wir befehlen hinsichtlich aller Städte und Ortschaften Unseres Königreichs, dass für die Beerdigung der Verstorbenen genannter Reli​gion unverzüglich in jedem Orte durch Unsere Beamten und Magistrate und durch die Kom​missäre, die Wir zur Durchführung Unseres gegenwärtigen Ediktes abschicken werden, ein möglichst günstiger Platz einzuräumen sei. Und die Friedhöfe, die sie ehemals innehatten und die ihnen während der Wirren geraubt wurden, sollen ihnen zurückgegeben werden.
Zitiert nach: Proklamationen der Freiheit, herausgegeben und kommentiert von Janko Musutin. Fischer Bucherei, Bd. 283, Frank​furt/M. und Hamburg 1959, S. 33/34

Zusätzlich wurden den Hugenotten für einige Jahre ca. 250 befestigte Sicherheitsplätze mit teils vom König bezahlten Garnisonen eingerichtet.

